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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.01.1995

Norm

StGB §31

StGB §33 Z2

StGB §40

StPO §281 Abs1 Z11

Rechtssatz

Daß zwei Vorverurteilungen im Verhältnis der §§ 31, 40 StGB stehen, ändert nicht an der Zahl der schuldigsprechenden

Erkenntnisse. Nur wenn das Erstgericht daraus unrichtige rechtliche Folgerungen gezogen hätte - etwa in bezug auf die

Voraussetzungen des § 39 StGB oder der § 23 Abs 1 Z 2 StGB oder hinsichtlich der Tilgungsfrist - wäre Nichtigkeit nach

§ 281 Abs 1 Z 11 StPO gegeben.
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